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30. 07. 2010

1Eingegangen: 30. 07. 2010 / Ausgegeben: 25. 08. 2010

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie viele Stunden es im Schuljahr 2009/2010 laut ausgewiesenen schulischen
Stundenplänen bei Grund- und Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien
 jeweils gab (jeweils Gesamtzahl und Stunden je Klasse) für 

a) Lehrerreserve,

b) Stütz- und Förderunterricht,

c) Förderunterricht für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund bzw.
Ausländerkinder,

d) Erweiterte Bildungsangebote (EBA), Arbeitsgemeinschaften,

e) Chor/Orchester,

f) Lese-Rechtschreibe-Schwäche-Angebote (LRS) und

g) Zusätzliche Teilungen und Klassenbildungen;

2. wie viele Stunden es in den Schuljahren 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 und
2008/2009 laut ausgewiesenen schulischen Stundenplänen bei Grund- und
Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien jeweils gab (jeweils Gesamtzahl
und Stunden je Klasse) für 

a) Lehrerreserve,

b) Stütz- und Förderunterricht,

c) Förderunterricht für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund bzw.
Ausländerkinder,

Antrag

der Abg. Dr. Frank Mentrup u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Unterrichtsversorgung in Baden-Württemberg –

Vergleich nach Schularten

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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d) Erweiterte Bildungsangebote (EBA), Arbeitsgemeinschaften,

e) Chor/Orchester,

f) Lese-Rechtschreibe-Schwäche-Angebote (LRS) und

g) Zusätzliche Teilungen und Klassenbildungen. 

29. 07. 2010

Dr. Mentrup, Zeller, Bayer, Kaufmann, Queitsch SPD 

B e g r ü n d u n g

Vielerorts beklagen Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen, dass aufgrund man-
gelnder Ressourcenbereitstellung durch das Kultusministerium von Schuljahr zu
Schuljahr weniger Stütz- und Förderunterricht, Arbeitsgemeinschaften, Lese-
Rechtschreibe-Schwäche-Angebote sowie andere wichtige Angebote zur indivi-
duellen Förderung der Schülerinnen und Schüler stattfinden. 

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 13. August 2010 Nr. 22-/6740.0/638 nimmt das Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie viele Stunden es im Schuljahr 2009/2010 laut ausgewiesenen schulischen
Stundenplänen bei Grund- und Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien
 jeweils gab (jeweils Gesamtzahl und Stunden je Klasse) für 
a) Lehrerreserve,
b) Stütz- und Förderunterricht,
c) Förderunterricht für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund bzw.

Ausländerkinder,
d) Erweiterte Bildungsangebote (EBA), Arbeitsgemeinschaften,
e) Chor/Orchester,
f) Lese-Rechtschreibe-Schwäche-Angebote (LRS) und
g) Zusätzliche Teilungen und Klassenbildungen;

2. wie viele Stunden es in den Schuljahren 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 und
2008/2009 laut ausgewiesenen schulischen Stundenplänen bei Grund- und
Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien jeweils gab (jeweils Gesamtzahl
und Stunden je Klasse) für 
a) Lehrerreserve,
b) Stütz- und Förderunterricht,
c) Förderunterricht für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund bzw.

Ausländerkinder,
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d) Erweiterte Bildungsangebote (EBA), Arbeitsgemeinschaften,
e) Chor/Orchester,
f) Lese-Rechtschreibe-Schwäche-Angebote (LRS) und
g) Zusätzliche Teilungen und Klassenbildungen. 

Die in der Anlage beigefügte Tabelle enthält für die Schuljahre 2005/2006 bis
2009/2010 die unter Ziffer 1 und Ziffer 2 nachgefragten Informationen. Aufgrund
der Umstellung des Erhebungsverfahrens liegen für das Schuljahr 2006/2007 die
Daten nicht in der üblichen differenzierten Form vor.

Dr. Schick

Ministerin für Kultus, Jugend und Sport
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